Mieten mitten in Ebreichsdorf

2483 Ebreichsdorf, Osterreich

Eckdaten Objektnummer 201801270208

Wohnflache: ca. 75,08 m?
Nutzflache: ca. 90,27 m?

Mobiliar: Kiiche
Mietdauer: 5 Jahre
Beziehbar: Sofort
Heizung: Fullbodenheizung
Stockwerk: 3. Etage

Zimmer: 3

Balkon: 1 (ca. 15,19 m?)

Bad: 1

WC: 1

Gesamtmiete*: 1.264,73 €
Miete: 1.000,00 €
Betriebskosten: 149,75 €
Umsatzsteuer: 114,98 €
monatliche Gesamtbelastung: 1.264,73 €
Kaution: 3 Bruttomonatsmieten

* Miete + Nebenkosten (inkl. USt.)

Provision: Gemal Erstauftraggeberprinzip bezahlt der
Abgeber die Provision.

Ihr Ansprechpartner: Energiebereitstellung - Firma ENGIE Strom &
Haushaltsversicherung muss selbst abgeschlossen
Mag. Patrizia Hunter-Kornherr werden.
Mobil: +43 664 85121 33 Heizwdrmebedarf: E 34 kWh/m2a

E-Mail: patrizia.hunter@pkimmobilien.at Gesamtenergieeffizienzfaktor: 0,76
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Detailbeschreibung
Allgemeine Informationen:

Direkt im Zentrum von Ebreichsdorf entstand bis 2022 das Mehrgenerationen Wohnhaus .Solid #1°.

Das von Cuubuus Architects & Developers entwickelte Projekt bietet optimale Wohnlésungen fiir unterschiedliche
Lebenslagen, Bedurfnisse und verbindet zu dem, Generationen.

Das Wohnhaus umfasst insgesamt 52 Wohnungen. Wobei 28 Einheiten als ,klassische Mietwohnungen® vermietet

sind und weitere 24 Wohnungen mit einem zusatzlichen Betreuungsangebot fir Best Ager in Kooperation mit Silver
Living.

Lage:

Ideale Anbindung an das offentliche Verkehrsnetz

e Bushaltestelle der Busse 4 und 200 direkt gegenuber

¢ Ebreichsdorfer Bahnhof ist ebenfalls ful3laufig gut erreichbar

¢ Diverse Geschafte mit Nahversorgern und Restaurants in unmittelbarer Nahe

e Der Golfplatz Ebreichsdorf sowie das Schloss Ebreichsdorf laden zur Erholung ein

Informationen zur Wohnanlage:

¢ 52 hochwertige Wohnungen mit ansprechendem Flair und zeitgemaRem Komfort, nach aktuellstem
technischen und 6kologischen Standard (Niedrigenergiewohnhausanlage)

e 2-4 Zimmer Losungen; 50-111 m2

e barrierefrei

¢ jede Wohnung verfugt Uber einen eigenen Garten, Balkon oder Terrasse

¢ Besonderes Highlight: ein Gemeinschaftsgarten am Dach bietet jedem Bewohner die Méglichkeit zum
eigenen nachhaltigen Lebensmittelanbau

¢ Eine Photovoltaikanlage am Dach speist mitunter die Warmeversorgung und Stromerzeugung des Hauses

¢ hauseigene Tiefgarage — ein Stellplatz kann hier auf Wunsch zusatzlich zur Wohnung angemietet werden.

o Die Kosten hierfiir belaufen sich auf Netto EUR 55,00 + BK EUR 17 + 20% Ust = EUR 86,40 Brutto
Gesamt / Monat

Ausstattung:
Bei der Ausstattung handelt es sich um moderne und solide Materialien:

¢ Wohnbereich und Schlafzimmer sind mit einem Eiche Fertigparkettboden mit Trittschalldammung
ausgestattet

e Der Vorraum und der Sanitarbereich (Bad mit WC) verfligen Uber einen hellen Fliesenbelag

¢ Kunststofffenster mit 3(/fach Isolierverglasung; Fenster und Fenstertiiren sind zudem mit elektrisch
bedienbaren Rollladen ausgestattet

e Rohrenspanntiren Innen

e \Wohnungseingangstiren mit Turspion
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e Kiche mit Kihlschrank mit Gefrierkombination, Geschirrspuler, Herd mit Cerankochfeld
e ansonsten unmabliert

Vermietungskonditionen:
e Beziehbar ab Sofort
¢ Befristeter Mietvertrag auf 5 Jahre

¢ Provisionsfrei flir den Mieter
e 3 BMM Kaution

Gerne stehen wir Ihnen fir weitere Ausklnfte und Vormerkungen zur Verfligung.

Wir weisen darauf hin, dass zwischen dem Vermittler und dem zu vermittelnden Dritten ein wirtschaftliches
Naheverhaltnis mit gesellschaftlicher Verflechtung besteht.

Der Immobilienmakler erklart, dass er — entgegen dem in der Immobilienwirtschaft (iblichen Geschaftsgebrauch
des Doppelmaklers — einseitig nur fir den Vermieter tatig ist.

Ausstattung

Parkett, Fullbodenheizung, Westbalkon / -terrasse, Badewanne, Kabel / Satelliten-TV, Tiefgarage, Klimaanlage,
Abstellraum, Rollladen, Gaste-WC, Doppel- / Mehrfachverglasung
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Lage

2483 Ebreichsdorf

)
2
\@\'@‘G

Infrastruktur/Entfernungen (POls)

Gesundheit

Arzt 500 m
Apotheke 500 m
Klinik 10.000 m
Nahversorgung

Supermarkt 500 m
Backerei 500 m
Verkehr

Bus 500 m
Autobahnanschluss 3.000 m
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Angaben Entfernung Luftlinie / Quelle: OpenStreetMap

<
o
&
{ ’%
| & 3
z % %
o O ) ®.
oy o [ %
o O e
= ) Bahnstra
@D
o,
2
S€ W,
post®® 3
% %
4
%0
9\9&
&
Fe

Kinder & Schulen

Kindergarten
Schule

Sonstige

Bank
Geldautomat
Post

Polizei

o Skater Park und
\/ Pump Track

%
%
2
%
0,
%
Zz
S

BahnstraBe

2
Fisch 0%

Map data ©2026

500 m
500 m

500 m
500 m
500 m
1.000 m

P. Kornherr Immobilien GmbH, Franz SchubertstraBBe 7, 2371 Hinterbriihl, Tel. +43 664 8512133, office@pkimmobilien.at, www.pkimmobilien.at
ATU 68870046, FN 420436p, Raiffeisenbank Giinseldorf, IBAN: AT 943224700000015586 BIC:RLNWATWWGUE



P. Kornherr Immobilien GmbH, Franz SchubertstraBBe 7, 2371 Hinterbriihl, Tel. +43 664 8512133, office@pkimmobilien.at, www.pkimmobilien.at
ATU 68870046, FN 420436p, Raiffeisenbank Giinseldorf, IBAN: AT 943224700000015586 BIC:RLNWATWWGUE



VR
Parkett

Kiiche
Parkett
6,03 m?

Wohnzimmer
Parkett
26,1 m

[Top1.24 ]
Wohnnutzfliche 75,08 m?
Balkon 15,19 m?
Einlagerungsraum 1,75 m?

~
E
<
5
&
=
Balkan S
Betonstein E§
15,19 m
. BEGRNT
=5
A gemaR B eibung, die ] Dusche, B \. WC und Kichenzelle - ist nicht Top 1.24 3.0G GO2
Bestandteil des Lieferumfanges und dient nur als E Charakter. Druck- und
sm;eme. w»edlmumr und baulich bedingte Anderungen wheha(l:n D-e WohnungsgréRen sind ck:a Mgaben und kénnen sich durch die ot . i
g ace T, — —
VERMIETUNG WOHNUNGEN: D664 8512133  office@pkimmobilien.at PLANUNG: Koup Architekten in Kooperation mit Cuubuus architects ZT GmbH 2483 Ebreichsdorf, Hauptplatz 7 07.102020

P. Kornherr Immobilien GmbH, Franz SchubertstralBe 7, 2371 Hinterbriihl, Tel. +43 664 8512133, office@pkimmobilien.at, www.pkimmobilien.at
ATU 68870046, FN 420436p, Raiffeisenbank Giinseldorf, IBAN: AT 943224700000015586 BIC:RLNWATWWGUE



Informationsblatt I. Makler als ausschlieRlicher Vertreter des Vermieters

Mit der Einflihrung des sogenannten »Bestellerprinzips« bei der Vermittiung von Miet-
wohnungen geht der Gesetzgeber ab 01.07.2023 davon aus, dass der Immobilienmakler
in der Regel nur mit dem Erstauftraggeber eine Provision vereinbaren kann. Wenn der
OVI-Form Nr.14M /07 /2023 Immobilienmakler zundchst vom Vermieter oder von einem von diesem dazu Berechtig-
ten beauftragt wird, kann er nur mit diesem eine Provision vereinbaren. Gleichzeitig wird
der Makler im Regelfall auf seine Doppelmaklertatigkeit gem. § 5 MaklerG verzichten, viel-
mehr ausdriicklich gem. § 17 MaklerG erklaren, dass er einseitig nur fiir den Vermieter ta-
tig wird, nicht fiir den Mieter.

Vermittlung von Wohnungsmietvertragen

I. Makler als ausschlieRlicher Vertreter des Vermieters 2

Il. Rucktrittsrechte 3 Gesetzestext § 17 a Maklergesetz

Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen

§17a. (1) Wenn ein Vermieter oder ein von diesem dazu Berechtigter im eigenen Namen

als erster Auftraggeber einen Immobilienmakler mit der Vermittlung eines Wohnungsmiet-

vertrags beauftragt hat, kann der Immobilienmakler nur mit dem Vermieter bzw. dem von

diesem Berechtigten eine Provision vereinbaren.

(2) Mit einem Wohnungssuchenden kann ein Immobilienmakler nur dann eine Provision

vereinbaren, wenn ihn dieser als erster Auftraggeber mit der Vermittlung eines Wohnungs-

mietvertrags beauftragt hat.

(3) Auch mit dem Wohnungssuchenden als erstem Auftraggeber kann der Immobilienmak-

Mag. Patrizia Hunter-Kornherr ler keine Provision vereinbaren, wenn

1. der Vermieter oder der Verwalter am Unternehmen des Immobilienmaklers oder an ei-
nem mit diesem verbundenen Unternehmen (§ 189a Z 8 UGB) unmittelbar oder mittel-
bar beteiligt ist oder selbst, durch Organwalter oder durch andere mafSgebliche Perso-
nen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben kann, oder wenn der Immobilienmakler
am Unternehmen des Vermieters oder Verwalters oder an einem mit diesem verbunde-
nen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist oder selbst, durch Organwal-
ter oder durch andere mafSgebliche Personen Einfluss auf dieses Unternehmen ausiiben
kann, oder

2. der Vermieter oder eine in Z 1 erster Satz genannte Person vom Abschluss eines Makler-
vertrags abgesehen hat, damit der Wohnungssuchende als Erstauftraggeber provisions-
pflichtig wird, oder

3. der Immobilienmackler eine zu vermietende Wohnung mit Einverstdindnis des Vermieters
inseriert oder zumindest fiir einen eingeschrinkten Interessentenkreis auf andere Weise

Das Mietobjekt wird Ihnen vom Immobilienmaklerunternehmen

P.Kornherr Immobilien GmbH
Franz Schubert Stra3e 7, 2371 Hinterbrihl
T: +43 664 8512133, E: office@pkimmaobilien.at

vertreten durch
zur hochstpersonlichen Verwendung prasentiert. Eine Weitergabe von Geschafts-
gelegenheiten bedarf der ausdriicklichen Zustimmung des Immobilienmaklers.

Der Immobilienmakler erklart, dass er — entgegen dem in der Immobilienwirt-
schaft iiblichen Geschaftsgebrauch des Doppelmaklers — einseitig nur fiir den
Vermieter tatig ist.

Von der Wirtschaftskammer Osterreich, Fachverband der Immobilien- und Vermdgenstreu- bewirbt. . . . . . .
hénder, empfohlene Geschiftsbedingungen gem. § 10 ImmMV 1996, BGBI. Nr.297/1996 (4) Der Immobilienmakler hat jeden Maklervertrag (liber die Vermittlung eines Wohnungs-
GZ2023/05/05 — FVO Go/Pe —Form 14M/OVI mietvertrags unter Beifiigung des Datums schriftlich oder auf einem anderen dauerhaften

Datentrdger festzuhalten. Bei Geltendmachung eines Provisionsanspruchs hat er dem Woh-

nungssuchenden darzulegen, dass kein Fall des Abs. 1 oder des Abs. 3 vorliegt.

(5) Eine Vereinbarung ist unwirksam, soweit sie

1. den Wohnungssuchenden zu einer Provision oder sonstigen Leistung im Zusammenhang
mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertrags an den nicht pro-
visionsberechtigten Immobilienmakler oder an den Vermieter verpflichtet oder

Medieninhaber: Osterreichischer Verband der Immobilienwirtschaft
1070 Wien, Mariahilfer StraRe 116 /2.0G /2 « E-Mail: office@ovi.at » www.ovi.at

Diese Informationsbroschiire wurde auf Basis der aktuellen Gesetzestexte und sténdiger Rechtsprechung sorgfaltig er-
stellt und den Mitgliedsbetrieben von OVI und WKO zur Verfiigung gestellt. Die Verwendung erfolgt unter der Vorausset-

zung, dass eine Haftung des Medieninhabers ausgeschlossen wird. Eine mégliche Schutzwirkung zugunsten Dritter wird 2. den Wohnungssuchenden zu einer sonstigen Leistung im Zusammenhang mit der Ver-
ausdriicklich ausgeschlossen. Eine individuelle Abanderung oder auszugsweise Verwendung bedarf der ausdriicklichen mittlung oder dem Abschluss eines Wohnungsmietvertmgs ohne g/e,‘chwe,t,‘ge Gegen—
Zustimmung.

leistung an den friiheren Mieter oder an einen sonstigen Dritten verpflichtet.



§ 27 MRG bleibt unberiihrt.

(6) Die Abs. 1 bis 5 und 7 gelten nicht fiir die Vermittlung von Wohnungsmietvertrigen, die

von Dienstgebern als Mieter geschlossen werden, um Dienstnehmern eine Dienst-, Natural-

oder Werkswohnung (§ 1 Abs. 2 Z2 MRG) zur Verfiigung zu stellen.

(7) Sofern die Tat nicht bereits von § 27 Abs. 5 MRG erfasst ist, begeht eine Verwaltungsiiber-

tretung

1. wer als Immobilienmakler oder fiir ihn handelnder Vertreter entgegen Abs. 1, Abs. 3 oder
Abs. 5 eine Provision oder sonstige Leistung vereinbart, fordert oder entgegennimmt,

2. wer als Vermieter oder fiir ihn handelnder Vertreter, als friiherer Mieter oder sonstiger
Dritter entgegen Abs. 5 Leistungen vereinbart, fordert oder entgegennimmt, oder

3. wer es als Immobilienmakler entgegen Abs. 4 unterldsst, einen Maklervertrag schriftlich
oder auf einem anderen dauerhaften Datentréger festzuhalten

und ist in den Fillen der Z1 und Z 2 mit einer Geldstrafe bis 3600 Euro, im Fall der Z 3 mit ei-

ner solchen bis 1500 Euro zu bestrafen.

Il. Ruicktrittsrechte

1. Riicktritt vom Immobiliengeschaft nach § 30a KSchG

Ein Verbraucher (§ 1 KSchG) kann binnen einer Woche seinen Riicktritt erkldren, wenn,

» erseine Vertragserklarung am Tag der erstmaligen Besichtigung des Vertragsobjektes
abgegeben hat,

« seine Erklarung auf den Erwerb eines Bestandrechts (insbes. Mietrechts), eines sonsti-
gen Gebrauchs- oder Nutzungsrechts oder des Eigentums gerichtet ist, und zwar

« an einer Wohnung, an einem Einfamilienwohnhaus oder einer Liegenschaft, die zum
Bau eines Einfamilienwohnhauses geeignet ist, und dies

» zur Deckung des dringenden Wohnbeddrfnisses des Verbrauchers oder eines nahen
Angehdrigen dienen soll.

Die Frist beginnt erst dann zu laufen, wenn der Verbraucher eine Zweitschrift der Vertrags-
erklarung und eine Riicktrittsbelehrung erhalten hat, d. h. entweder am Tag nach Abgabe
der Vertragserklarung oder, sofern die Zweitschrift samt Riicktrittsbelehrung spater ausge-
handigt worden ist, zu diesem spateren Zeitpunkt. Das Riicktrittsrecht erlischt jedenfalls
spatestens einen Monat nach dem Tag der erstmaligen Besichtigung. Die Vereinbarung
eines Angelds, Reugelds oder einer Anzahlung vor Ablauf der Riicktrittsfrist nach §30a
KSchG ist unwirksam.

Einean denImmobilienmakler gerichtete Riicktrittserklarung beziiglich eines Immobilien-
geschafts gilt auch fiir einen im Zug der Vertragserklarung geschlossenen Maklervertrag.
Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Riicktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Riicktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).

2. Das Riicktrittsrecht bei Nichteintritt mageblicher Umsténde (§ 3a KSchG)

Der Verbraucher kann von seinem Vertragsantrag oder vom Vertrag zuriicktreten, wenn
» ohneseine Veranlassung,

« mafgebliche Umstdnde,

e die vom Unternehmer als wahrscheinlich dargestellt wurden,

< nicht oderin erheblich geringerem Ausmal? eingetreten sind.

MaRgebliche Umstédnde sind
» die erforderliche Mitwirkung oder Zustimmung eines Dritten,
« steuerrechtliche Vorteile,
« eine 6ffentliche Férderung oder die Aussicht auf einen Kredit.

Die Riicktrittsfrist betragt eine Woche ab Erkennbarkeit des Nichteintritts fiir den Verbrau-
cher, wenn er tUber dieses Riicktrittsrecht schriftlich belehrt wurde. Das Riicktrittsrecht en-
det aber jedenfalls einen Monat nach beidseitiger vollstandiger Vertragserfiillung.

Ausnahmen vom Riicktrittsrecht

«  Wissen oder wissen miissen des Verbrauchers lUber den Nichteintritt bei den Vertrags-
verhandlungen.

« Imeinzelnen ausgehandelter Ausschluss des Riicktrittsrechtes (formularmaRig
nicht abdeckbar).

* Angemessene Vertragsanpassung.

Die Erklarung des Riicktritts ist an keine bestimmte Form gebunden. Die Riicktrittsfrist
ist gewahrt, wenn die Rucktrittserklarung innerhalb der Frist abgesendet wird (§ 3 Abs. 4
KSchG).
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	Makler: P.Kornherr Immobilien GmbH
Franz Schubert Straße 7, 2371 Hinterbrühl
T: +43 664 8512133, E: office@pkimmobilien.at
	vertreten durch: Mag. Patrizia Hunter-Kornherr


